
 

 
zur Änderung der Beitrags

satzung zur 
Gemeinde Weihenzell

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
vom 04.04.1993 (GVBl
25.02.2010 (GVBl. S. 66
Satzung: 
 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
01.09.2010 zuletzt geändert 
folgt geändert: 
 
 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
 
 

§ 

 (1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden A
sätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwäss
rungseinrichtung von den angeschlossenen 
führt werden. Die Gebühr beträgt 1,
ser. 

 
 

 

Diese Satzung tritt zum 01.12.2013
 
 
Weihenzell, den 20. Juni 2013
 

 
Hans Emmert 
1. Bürgermeister 

 

2. Satzung 

zur Änderung der Beitrags- und Gebühren
satzung zur Entwässerungssatzung der

Gemeinde Weihenzell 
 

Vom 20. Juni 2013 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

66) erlässt die Gemeinde Weihenzell folgende 

§ 1 

und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
zuletzt geändert durch Satzung vom 28.02.2013 

erhält folgende Fassung: 

§ 10 Einleitungsgebühr 
 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden A
sätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwäss
rungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zug
führt werden. Die Gebühr beträgt 1,82 € pro Kubikmeter Abwa

§ 2 

zum 01.12.2013 in Kraft. 

20. Juni 2013 

und Gebühren- 
satzung der 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
. S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

) erlässt die Gemeinde Weihenzell folgende 

Entwässerungssatzung vom 
Satzung vom 28.02.2013 wird wie 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Ab-
sätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässe-

Grundstücken zuge-
€ pro Kubikmeter Abwas-


